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Wegenutzungsverträge 
Strom und Gas 

100 % erneuerbare Energien
-

Kommunen organisieren 
Wertschöpfung und Klimaschutz

Veranstaltung der Innovationsstiftung Schleswig-Holstein
am 05.11.2009 in Kiel

Energienetze in der Gemeinde:
Was zu beachten ist

Reimer Steenbock, GeKom - Reinbek

I. Gesetzliche Rahmenbedingungen 
(Wettbewerb um Netze)

- Trennung Netz und Vertrieb

- Wettbewerb um Netze vom Gesetzgeber gewollt
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II. Verfahrensempfehlungen

- öffentliche Bekanntmachung im elektronischen

Bundesanzeiger

- Angebote einholen

- Anhörung der Bewerber

- Nachbesserungen und Verhandlungen

- Bewertung

III. Kriterien für die Auswahl eines
Vertragspartners

- Betriebszulassung

- Grundversorger

- Entflechtung der Unternehmen

- Netznutzungsentgelte
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IV. Inhalt von Wegenutzungsverträgen

• 1. Laufzeit
- höchstens 20 Jahre

• 2. Konzessionsabgaben
- höchstmögliche Konzessionsabgabe
- unterschiedliche Verfahrensweisen

Konzessionsabgabe Heizgaslieferung
- nur für Nutzung öffentlicher Flächen

IV. Inhalt von Wegenutzungsverträgen

• 3. Grundstücksnutzungsrechte

- Nutzung privater Grundstücke der Gemeinde

- gesonderte Entschädigung

• 4. Folgepflichten und Folgekosten

- Änderung oder Umlegung von Anlagen auf 

gemeindlichem Interesse

- Übernahme der gesamten Folgekosten
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IV. Inhalt von Wegenutzungsverträgen

• 5. Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen

- rechtzeitige Abstimmung von Planungen und 

Baumaßnahmen

- Gewährleistungsfrist 5 Jahre

- Haftung mit Umkehr der Beweislast

- laufende Informationen über Netze

IV. Inhalt von Wegenutzungsverträgen

• 6. Übertragung von Wegenutzungsverträgen
/Weitergabe an Dritte

- Zustimmungsrecht der Gemeinden
- keine Pflicht, der Vertragsweitergabe zuzustimmen
- Change-of-Control-Klausel

• 7. Endschaftsbestimmungen
- Kaufrecht der Gemeinden
- Kaufpreis Sachzeitwert oder Ertragswert
- umfassende Informationen 3 Jahre vor 

Vertragsende



5

IV. Inhalt von Wegenutzungsverträgen

• 8. Entflechtung und Einbindung von    

Energieversorgungsanlagen

- Entflechtung durch bisherigen Netzbetreiber

- Einbindung durch neuen Netzbetreiber

- Reduzierung der Kosten durch gemeinsames

Handeln der Gemeinden des Amtes

V. Gewerbesteuern

- Netze = mehrgemeindliche Betriebsstätten

- Zerlegungsvereinbarung

- verbindliche Erklärung über Beteiligung an 

Gewerbesteuer
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VI. Beteiligungsmodelle / Nebenangebote

• 1. Landesnetzgesellschaft E.ON Hanse

- Aktienanteil für jede Gemeinde, insgesamt 49,9 %

- Aktienwert aus Unternehmensbewertung

(bisher nicht kommunal geprüft)

- Mitwirkung Gemeinden im AR der SH Netz AG

(4 von 9)

- Mitwirkung in Netzbeiräten 

(je Amt oder je Landkreis)

- Garantiedividende 5 %

VI. Beteiligungsmodelle / Nebenangebote

• 2. Örtliche oder kleine regionale 
Netzgesellschaft 
- 51 % gemeindlicher Anteil für Gemeinden 

eines Amtes
- Option zur Übernahme der 

Gesellschaftsanteile
innerhalb von 5 Jahren

- Entscheidungsrechte der Gemeinden
- Finanzierung


